
SICHER UNTERWEGS

MIT E-SCOOTER, 
E-BIKE UND CO.

LIEBE VERKEHRSTEILNEHMERINNEN UND
VERKEHRSTEILNEHMER,

E-Scooter, E-Bikes und Co. erfreuen sich in Bayern immer
größerer Beliebtheit. Auch das Spektrum der Nutzung wird 
fortwährend breiter. Ob die Fahrt zur Arbeit, der schnelle 
Einkauf um die Ecke oder die Freizeittour – immer mehr 
Menschen nutzen die neuen Möglichkeiten der individuel-
len Mobilität und bewegen sich umweltbewusst und kos-
tengünstig fort. 

Das Thema Elektromobilität stellt eine Reihe neuer Anforde-
rungen an alle Verkehrsteilnehmer. Das Bayerische Staats-
ministerium des Innern, für Sport und Integration gibt Ih-
nen mit diesem Flyer wichtige Informationen zur Nutzung 
von Elektrokleinstfahrzeugen an die Hand. Wir informieren 
Sie, worauf Sie achten müssen, um mit E-Scooter, E- Bike 
und Co. sicher unterwegs zu sein.

Anders als im Auto sind Sie als E-Scooter- oder E-Bike-
Fahrer weder durch eine Knautschzone noch einen Airbag 
geschützt. Deshalb gilt: Ihr eigenes Verhalten im Straßen-
verkehr ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die der an-
deren Verkehrsteilnehmer. 

Wir wünschen Ihnen allzeit eine unfallfreie und sichere 
Fahrt!

Joachim Herrmann, MdL
Staatsminister

Gerhard Eck, MdL
Staatssekretär

Was muss ich als E-Scooter-Fahrer 
wissen?

Das Mindestalter für das Fahren mit einem E-Scoo-
ter liegt bei 14 Jahren.

Ein Führerschein ist nicht vorgeschrieben. Bei Nicht-
einhalten der Verkehrsregeln kann jedoch ein Fahrver-
bot verhängt bzw. der Führerschein entzogen werden.

Das Tragen eines Helmes ist nicht vorgeschrieben, 
aber ratsam.

→

→

→

Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenz-
werte wie für Autofahrer! Bei alkoholisiertem Fahren 
werden Bußgelder erhoben und es kann der Führer-
schein entzogen werden.

Vorhandene Radwege müssen mit dem E-Scooter
immer genutzt werden. Dies gilt auch dann, wenn 
für Radfahrer keine Nutzungspflicht besteht. Ist kein 
Radweg vorhanden, ist die Fahrbahn zu nutzen.

Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befah-
ren werden.

→

→

Wo darf ich mit dem E-Scooter fahren?
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LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,

moderne Kommunikationsmittel, seien es Smartphones, 
Navigationsgeräte oder andere technische Geräte, beglei
ten heutzutage viele Verkehrsteilnehmer im Alltag.

Ihre Nutzung während der Teilnahme im Straßenverkehr 
kann das Unfallrisiko jedoch erhöhen. Die Vorstellung, 
Multitasking könne im Straßenverkehr problemlos funk
tionieren, trifft leider nicht zu. Nicht nur der Gebrauch von 
Handy oder Tablet, sondern auch Stress oder Emotionen 
sowie eine Vielzahl von Reizen sind nicht zu unterschätzen
de Ablenkungsfaktoren.

Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist Ihre Aufmerk
samkeit immer gefordert – egal ob Sie als Fußgänger, 
Fahrradfahrer oder motorisiert daran teilnehmen. Schon 
eine kurze Ablenkung genügt, um wichtige Informationen 
zum Verkehrsgeschehen auszublenden und erst verspätet 
zu reagieren. 

Wir möchten Sie mit diesem Flyer auf die Gefahren der 
Ablenkung aufmerksam machen und Ihnen einige Tipps 
geben, wie Sie trotz vieler Ablenkungsquellen im Alltag 
dennoch sicher ans Ziel kommen.

ABLENKUNG BETRIFFT ALLE  
VERKEHRSTEILNEHMER

Die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr sind 
bekannt. Laut Repräsentativerhebung unter jungen  
Deutschen mit und ohne Führerschein birgt Ablenkung 
nach Alkohol das größte Unfallrisiko:

Die größten Risikofaktoren beim Autofahren*

Es sind nicht nur moderne Kommunikationsmittel oder an
dere technische Geräte, die ablenken können, dessen sollte 
man sich immer bewusst sein. Die Eingabe von Daten bzw. 
die Bedienung technischer Geräte, wie z. B. Tablet oder 
Handy, während der Fahrt führt immer zu einer visuellen 
und/oder motorischen Ablenkung. Objekte und Ereignisse 
von außen werden dabei nicht oder zu spät erkannt.

Aber auch jedes Gespräch – sei es als Telefonat oder  
mit dem Beifahrer – wird von einer Stimmung begleitet,
die das Fahrverhalten beeinflusst. Je emotionaler das  
Gespräch, desto fehleranfälliger das Fahrverhalten.

Selbst Alltagshandlungen, wie z. B. Körperpflege oder 
Essen und Trinken während des aktiven Fahrens, können  
zu motorischer Ablenkung führen. Durch das Ausführen 
der jeweiligen Tätigkeit kommt es zu einem Verlust der  
Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen. Häufig liegt 
bei motorischer Ablenkung gleichzeitig eine visuelle  
Ablenkung vor.

*„Was sind die größten Unfallgefahren?“, Repräsentativerhebung 2014, 
AZT/GfK, gekürzte Fassung, Angaben in Prozent, Mehrfachnennung 
möglich

mangelnde Wartung des Fahrzeugs
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fehlende Fahrpraxis
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KEINE

ABLENKUNG

IM STRASSENVERKEHR

Ablenkung im Blick

E-Scooter-Fahrer dürfen nicht auf Gehwegen und in
Fußgängerzonen fahren.

Mehr Informationen auf:

www.sichermobil.bayern.de

Das Bayerische Innenministerium auf Twitter und Instagram:

       www.twitter.com/BayStMI

       www.instagram.com/BayStMI
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Was sollte ich als E-Scooter-Fahrer 
beachten, um Unfälle zu vermeiden?

Sie fahren mit dem E-Scooter immer einzeln hinter-
einander, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht be-
hindert werden. Halten Sie Ihre Spur und vermeiden 
Sie Schlangenlinien.

Auf dem E-Scooter darf keine andere Person mit-
genommen werden. Es ist nur ein Fahrer zulässig.

An E-Scootern dürfen keine Anhänger angebracht 
werden. Auch das Anhängen an andere Fahrzeuge 
ist nicht erlaubt.

→

→

→

Auch das E-Scooter-Fahren unterliegt den 
straßen verkehrsrechtlichen Bestimmungen.

Was sollte ich über die Ausstattung 
meines E-Scooters wissen?

Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 
E-Scootern liegt bei 20 km/h.

E-Scooter müssen mit zwei voneinander unabhängi-
gen Bremsen, Klingel und Beleuchtung ausgestattet
sein.

Eine gültige Versicherungsplakette muss am Fahr-
zeug angebracht sein, um nachzuweisen, dass es 
versichert ist.

→

→

→

Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Scooter** die Anforde-
rungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) 
erfüllt. 

* Für Personen, die vor dem 1. April 1965 geboren sind, ist keine 
Prüfbescheingung erforderlich.

** E-Skateboards und schnellere E-Scooter fallen nicht unter die eKFV.

Fahrzeugart

Antrieb

Verkehrsfläche

Altersbeschränkung

In diese Fahrzeuggruppe fallen nicht- 
motorisierte Fortbewegungsmittel 
bspw. auch die sog. Kickboards, 
Skateboards, Longboards etc.

besonderes
Fortbewegungsmittel

Muskelkraft

Fußweg

keine

nicht erforderlich

empfohlen

nicht erforderlich

E-Scooter

Elektroroller nach eKFV; diese werden 
weitläufig als „E-Scooter“ bezeichnet.

Kraftfahrzeug
(eigene Fahrzeugklasse)

Elektromotor

bis zu 20 km/h
Leistungsbegrenzung

Führerschein 

Helmnutzung

Betriebserlaubnis

Versicherungspflicht

Tretroller, Inline-Skates u. ä.

Radweg (Pflicht)

Mindestalter 14 Jahre

Prüfbescheinigung für 
Mofas erforderlich *

Pflicht

bei Leichtmofas bis
20 km/h empfohlen

erforderlich

Versicherungskennzeichen

Kleinkraftrad/S-Pedelec

S-Pedelecs bieten wie Pedelecs eine
Tretunterstützung, die jedoch erst bei
einer höheren Geschwindigkeit abge-
schaltet wird.

Kraftfahrzeug
(Kleinkraftrad)

tretunabhängiger Motor
bzw. Motorunterstützung

bis 45 km/h

Fahrbahn

Mindesalter 16 Jahre

Fahrerlaubnis der
Klasse AM

Pflicht

nicht erforderlich

empfohlen

erforderlich

Versicherungsplakette

Pedelec

Fast alle weitläufig als „E-Bikes“ be-
zeichneten Elektrofahrräder sind Pede-
lecs. Im Gegensatz zum E-Bike bietet 
das Pedelec nur Motorunter stützung, 
wenn der Fahrer in die Pedale tritt.

Fahrrädern
gleichgestellt

Muskelkraft und
Motorunterstützung

bis maximal 25 km/h und
Anfahr- oder Schiebehilfe

bis maximal 6 km/h

Radweg

keine

nicht erforderlich

empfohlen

nicht erforderlich

E-Bike

E-Bikes fahren auf Knopfdruck auch
ohne Pedalunterstützung.

Kraftfahrzeug (Mofa)

Muskelkraft und
tretunabhängiger Motor

bis zu 25 km/h

innerorts: auf der
Fahrbahn bzw. Radweg mit
Kennzeichnung "E-Bike frei"

außerorts: Radweg

Mindestalter 15 Jahre

erforderlich

Versicherungskennzeichen




